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Schadenersatzrecht: Eine Befreiung des General-
unternehmers von seinen gesetzlichen und werk-
vertraglichen Pflichten (Fürsorgepflicht zum Schutz des
Lebens und der Gesundheit des Subunternehmers und
seiner Arbeitnehmer, die in den Schutzbereich des Werk-
vertrags zwischen General- und Subunternehmer ein-
bezogen sind) kann sich aus der Bestellung eines Bau-
stellenkoordinators durch den Bauherrn keinesfalls
ergeben. Schon durch § 1 Abs 5 BauKG hat der Gesetz-
geber klargestellt, dass die neben den Bestimmungen
des BauKG auch im ASchG geregelten Verpflichtungen
der Arbeitgeber, für Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit zu sorgen, weiterhin bestehen, sie
somit von ihren eigenen Sicherheitsverpflichtungen nicht
entbunden werden. Neu ist lediglich, dass der Arbeit-
geber durch den Baustellenkoordinator dabei unterstützt
und überwacht wird. (OGH, 3 Ob 44/07b)

»»» «««
Mietrecht: War dem Mieter, der im Mietgegenstand
eine Arztpraxis betreibt, vom Vermieter eine bestimmte
Größe des Lifts (= dessen Rollstuhltauglichkeit) zuge-
sagt worden, und ist der Lift nach seinem Umbau (=
Nachrüstung mit Innentüren) nur mehr eingeschränkt
rollstuhltauglich, so hat das entscheidende Gericht mit
der Bemessung der Mietzinsminderung in der Höhe von
15 Prozent seinen Ermessenspielraum nicht überschrit-
ten. Die eingeschränkte Rollstuhltauglichkeit des Lifts
stellt für den Arzt neben dem Verlust von Rollstuhl-
patienten (Feststellung im konkreten Fall: minus 50 Pro-
zent) auch einen Imageverlust dar und führt überdies
zu einem Verwaltungsaufwand, muss doch nun das Or-
dinationspersonal behinderte Patienten auf die nur ein-
geschränkte Benützbarkeit des Lifts mit einem Rollstuhl
hinweisen. (OGH, 5 Ob 67/07z)

»»» «««
Wohnungseigentum: Die Feststellung der Rechts-
wirksamkeit eines Beschlusses der Eigentümergemein-
schaft kann im außerstreitigen Verfahren nicht begehrt
werden. Im Wege des § 52 Abs 1 Z 4 WEG ist lediglich
der Antrag auf Feststellung der Rechtsunwirksamkeit
eines Beschlusses zulässig, nicht aber sein Gegenteil.
Diese Ansicht stützt sich auch auf die Systematik des
Anfechtungsrechts. Zumal Mängel der Beschlussfas-
sung in der Regel innerhalb bestimmter Fristen geltend
gemacht werden müssen, kommt es (ohnehin) zur Hei-
lung vorgelegener Mängel nach ungenütztem Ablauf der
Anfechtungsfrist. Würde also ein Antrag auf Feststel-
lung der Rechtswirksamkeit eines Beschlusses nach
Ablauf der Anfechtungsfrist gestellt, wäre dieser – un-
ter dem Aspekt der Heilung von Beschlussfassungs-
mängeln – unnötig. (OGH, 5 Ob 18/07v)

»»» «««
Mietrecht: Die Vorschriften des § 12a Abs 1 und 3
MRG sind sinngemäß auch auf jene Fälle anzuwenden,
in denen im Mietgegenstand nicht vom Mieter selbst,
sondern von einem Pächter – oder im Rahmen eines
ähnlichen Vertragsverhältnisses – ein Unternehmen
betrieben wird und in der Person des Verpächters inso-
weit eine Veränderung eintritt, als dessen Stellung ei-
nem Dritten übertragen wird oder sich die Machtver-
hältnisse in der Verpächtergesellschaft (= Mieterin) in
einer dem § 12a Abs 3 MRG entsprechenden Weise
ändern. (OGH, 1 Ob 64/07d)

»»» «««
Die neuesten OGH-Entscheidungen werden in Zusammenarbeit mit 
Christoph Kothbauer von online hausverwaltung zusammengestellt.

OGH-Entscheidungen
W I E N E R  W E S T B A H N

Dreijährige Sperre
Die Tage des Wiener Westbahnhofs, wie ihn

Bahnreisende heute kennen, sind gezählt: Ende Au-
gust 2008 wird die denkmalgeschützte Halle samt
Vorplatz für drei Jahre gesperrt und der Bahnhof zur
„BahnhofCity Wien West“ umgebaut bzw. erweitert.
Der gesamte Fahrgastbetrieb wird in ein Provisori-
um ausgelagert. Die Vorarbeiten laufen bereits auf
Hochtouren. Sie werden nur für die Fußball-EM im
Juni 2008 unterbrochen.

Für Bahnreisende bringt der Umbau kräftige Ein-
schnitte, was sich bereits jetzt durch die Vorarbeiten
bei der Felberstraße und am Bahnhofsvorplatz be-
merkbar macht. So richtig los geht es aber erst im
Jänner, wenn erste Bahnhofsanbauten abgerissen
werden. Zwischen März und Juni wird der Vorplatz
Nord neu gestaltet und die provisorische Verkehrs-
station errichtet. Sie entsteht südlich der Bahnstei-
ge, unweit der äußeren Mariahilfer Straße.

Bahnhofumbau wirkt: vor allem auf die Reisenden
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I M M O B I L I E N K A U F

Besserer Schutz
Wohnungskäufer und Häuslbauer sollen künf-

tig beim Konkurs des Verkäufers vor Projektfertig-
stellung besser geschützt werden. Justizministerin
Maria Berger hat einen entsprechenden neuen Ent-
wurf für das Bauträgervertragsgesetz vorgelegt. Er
soll nach der Sommerpause in Begutachtung 
gehen und ab 1. April 2008 in Kraft treten.„Bisher
sind bei Bauunterbrechungen oder beim Konkurs
eines Bauträgers die Käufer finanziell auf der Stre-
cke geblieben. Die Rechte der Konsumenten wer-
den nun entscheidend gestärkt“, so Berger in einer
Aussendung. Schließlich gehe es beim Erwerb der
eigenen vier Wände um die größte Investition, die
Privatpersonen normalerweise tätigen. Demnach
haben die Käufer künftig einen Anspruch darauf,
dass der Bauträger ihnen eine Bankgarantie ein-
räumt, mit der allfällige aus einem Baustopp oder
Insolvenz entstehende Mehrkosten gedeckt wer-
den. Stellen Käufer nach Übernahme ihrer neu er-
worbenen Wohnung fest, dass noch diverse bauli-
che Nachbesserungen notwendig sind, so soll
künftig durch einen zwingend eingeführten Haft-
rücklass für Gewährleistungs- und Schadenersatz-
ansprüche die Rechtssicherheit für die Käufer ver-
stärkt werden. „Der Erwerber kann so einen Teil
des Kaufpreises zurückbehalten und erst dann be-
zahlen, wenn die entsprechenden Gewährleistungs-
fristen abgelaufen sind“, erläuterte Berger.

K Ä R N T E N

Haider will mehr Seen
Das Land Kärnten verhandelt mit der BAWAG

über den Ankauf des Hafnersees und des Maltscha-
cher Sees samt den dazugehörigen Ferienanlagen.
Wie Landeshauptmann Jörg Haider ankündigte,
wolle man auch ein Ferienheim am Ossiacher See
erwerben. Diese Immobilie stehe aber nicht zur Dis-
kussion, erklärte der Kärntner Gewerkschaftschef
Adam Unterrieder gegenüber der APA. Sie stehe
nicht im Eigentum der BAWAG, sondern gehöre
dem ÖGB. Die für den Ankauf notwendigen 40 bis
50 Millionen Euro will er unter anderem aus Ring-
tauschmitteln lukrieren.

I M  R A M P E N L I C H T

Nachwuchs gefragt
«archdiploma2007» ist der Titel der Architek-

turbiennale der TU Wien, in deren Rahmen die Ar-
chitekturfakultät vom 5. bis 30. Oktober 2007 die
jeweils besten Diplomarbeiten der letzten zwei Jah-
re im project space der Kunsthalle Wien am Karls-
platz präsentiert. Auf diese Weise erhalten die Ab-
solventInnen die Möglichkeit, sich und ihre Arbeiten
einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Aus-
gestellt werden 36 Entwurfs- und 15 Theorie-
projekte. Bei der Vernissage vergibt die Fakultät
mehrere Preise für hervorragende Abschlusspro-
jekte, die von einer Fach-Jury ermittelt werden. Der
Publikumspreis wird von den Besuchern gewählt
und bei der Finissage verliehen.
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